
Als Kunde einer kollektiven Unfall- oder  
Kranken-Lohnausfallversicherung bietet Ihnen  
Zurich die Möglichkeit, Ihre jährliche Lohnmeldung  
elektronisch zu übermitteln.

Elektronische Lohndeklaration
Zurich – Ihr kompetenter Partner für Personenversicherungen

Ihre Vorteile auf einen Blick
•	 Ausfüllen von Deklarationsformularen  

in der Personenversicherung entfällt

•	 Verschlüsselte Übermittlung der Lohndaten an mehrere  

Empfänger mit einem Mausklick

•	 Einsparungen durch sinkende Verwaltungskosten

•	 Zeitersparnis dank des reduzierten Prüfungsaufwands

•	 Korrekte Lohnsummendaten

Lohnstandard-CH
Zurich ist sehr engagiert im Projekt «Lohnstandard-CH»,  

welches unter der Leitung des Vereins swissdec steht, der 

gemeinsam mit dem Bund, der AHV/IV, dem Schweizerischen 

Versicherungsverband (SVV), der SUVA und anderen Partnern 

das Ziel verfolgt, ein einheitliches Lohnmeldeverfahren (ELM) 

zu entwickeln. Die Daten für verschiedene Empfänger können 

Sie mit nur einem «Mausklick» direkt aus der Lohnbuchhaltung 

versenden. Das Zusammentragen der Daten für verschiedene 

Empfänger fällt weg.

Wer profitiert von der elektronischen  
Lohndeklaration?
Mit einem einheitlichen Lohnmeldeverfahren (ELM) entfällt  

das manuelle Ausfüllen unzähliger Formulare für verschiedene 

Empfänger. Es wird durch eine elektronische Übermittlung  

(SSL-Verschlüsselung) in einheitlicher Form ersetzt.  

Die Verteilung der Lohndaten an die einzelnen Empfänger 

erfolgt über den Distributor. Unternehmen werden entlastet, 

indem sie ihre Lohndaten an alle Lohndatenempfänger  

gleichzeitig melden können.

Lohndaten können empfangen werden von:
•	 Zurich

•	 AHV Ausgleichskassen

•	 SUVA

•	 Steuerämter

•	 Bundesamt für Statistik
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Zurich steht Ihnen mit einem starken Team von Spezialisten gerne zur Verfügung.

Lohndatenempfänger

Elektronische Datenübermittlung 
Die elektronische Datenübermittlung ist möglich für:

•	 Obligatorische Unfallversicherung (UVG)

•	 UVG-Zusatzversicherung (UVGZ)

•	 Kranken-Lohnausfallversicherung (KTG)

•	 Berufliche Vorsorge (BVG) 

Voraussetzungen
Mit folgenden Voraussetzungen können Sie die elektronische 

Lohndeklaration nutzen: 

•	 Mit einer swissdec-zertifizierten Lohnbuchhaltungs- 

software. Anbieter mit diesem Qualitätslabel finden Sie  

unter www.swissdec.ch.

•	 Konfiguration des Lohnprogramms mit Ihrem Zurich- 

Versicherungsprofil vor der ersten Salärzahlung des Jahres

Versicherungsprofil
Bei Fragen zu Ihrem Versicherungsprofil wenden Sie sich an  

Ihren Relationship Leader oder per Mail an swissdec@zurich.ch.  

Informationen zu ELM und einen Leitfaden zur elektronischen  

Lohndeklaration erhalten Sie auf www.zurich.ch/kmu.

swissdec-zertifiziert
swissdec ist das Qualitätslabel für Lohnbuchhaltungssysteme.  

Dem Datenschutz wird bei der Bearbeitung und Übermittlung  

der Lohndaten höchste Beachtung geschenkt.  

swissdec garantiert und überwacht die gesetzlich konforme  

und sichere Datenübertragung (www.swissdec.ch).

swissdec hat von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts-  

und Managementsysteme (SQS) das Datenschutzgütesiegel  

GoodPriv@cy® erhalten. Dies zeigt, dass swissdec die von SQS  

geforderte Qualität und das Datenschutzmanagement erfüllt.

Distributor

AHV Ausgleichskasse SUVA Steuerämter

Unternehmen


